Kostenlose Netzkarte

Die Gemeinde Münster hat eine Netzkarte für Tirol vom Verkehrsverbund Tirol (VVT) angekauft. Damit ist eine umweltfreundliche Benützung aller öffentlichen Verkehrsmittel ab Oktober möglich. Die Nutzungsbedingungen:

Die Tageskarte VVT – TICKET der Gemeinde Münster
Die Tageskarte ist eine Monatsstreckenkarte, die von den Gemeindebürger/Innen beim Gemeindeamt während der allgemeinen Büro- und Amtszeiten tageweise, maximal jedoch für 2 Tage gratis entliehen werden kann.

Nutzungsbedingungen:
1. Die Fahrkartengeltung
Mit der Tageskarte können die Münsterer Bürger/Innen Bus und Bahn von der Verbundzone Münster bis nach Innsbruck kostenfrei nutzen, einschließlich aller Öffentlichen Verkehrsmittel im Innsbrucker Stadtgebiet.  Die Tageskarte gilt immer nur für eine Person. Es können keine Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. 
2. Wer ist ausleihberechtigt?
Die Fahrkarte kann von allen in Münster gemeldeten Personen für einen Tag (Wochenende gilt als ein Tag) bzw. für insgesamt maximal drei Tage pro Monat unentgeltlich ausgeliehen werden. Die Kartenabholung ist im Bedarfsfall bereits am Vortag möglich. Die Buchungsmöglichkeit besteht max. 3 Tage vor Nutzung. Die Vergabe der Karte erfolgt nach Eingang der Anmeldung.
3. Der Ausleihvorgang
Die Fahrkarte kann im Gemeindeamt telefonisch, Tel:05337/ 8210 oder per E-Mail unter gemeinde@muenster.at reserviert werden. Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Die Fahrkarte ist  im vereinbarten Zeitraum im Gemeindeamt während der Bürozeiten abzuholen und bis spätestens um 7:00 Uhr am Folgetag zurückzubringen. Die Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten kann auch mittels Einwurf der Fahrkarte in einem mit Namen versehenen Kuvert in den Briefkasten beim Gemeindeamt erfolgen.

Das Gemeindeamt ist von Mo bis Fr von 8:00 bis 12:00 und zusätzlich am Mo von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

Bei der Entlehnung werden die Fahrkarten-Übergabe und die Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen mit der Unterschrift bestätigt.
4.
Was ist wenn?

Bei Fahrkartenverlust haben die Entlehnenden den verbleibenden Fahrkartenwert zu bezahlen. Der Mindestersatz beträgt 10,- EUR.

Wird die Fahrkarte nicht zeitgerecht zurückgegeben (d.h. sie steht dann möglicherweise für die nächstfolgende Reservierung nicht zur Verfügung!), so wird den Fahrkarten-Nutzern/Innen eine Verspätungsgebühr von EUR 10,- pro Fahrkarte und Tag (max. der verbleibende Fahrkartenwert) verrechnet. Jedenfalls aber hat der Fahrkartenentlehnende auch noch jenen Ersatz für die Ersatzbeschaffung einer neuen Fahrkarte und die damit verbundenen Unkosten zu ersetzen, wenn die Fahrkarte nicht rechtzeitig für weitere Nutzer zur Verfügung steht (Verspätungsgebühr und Ersatzbeschaffungskosten weitere Tickets bis zum Tage der Rückgabe).
Bei Verlust der Fahrkarte ist dieser sofort der Gemeinde zu melden und hat der Entlehner der Gemeinde jedenfalls den verbleibenden Fahrkartenwert zu ersetzen.[image: image1.png]
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